
Ihr Ansprechpartner(in):
c/o Stefan Heidel

08060Zwickau

Bungalow-Siedlung Rodlera e.V., Der Vorstand, Vereinsregister Chemnitz 60064

vorstand@siedlung-rodlera.de

Julius-Seifert-Straße 1a

Zwischen dem Verein “ Bungalow-Siedlung Rodlera e.V.“,vertreten durch den Vorstand und

___________________________________________wird folgende Vereinbarung getroffen:

___
|__| Dem Vereinsmitglied wird, mit Übergabe eines Gruppenschlüssels (GS 4), der Zugang zum Anbau der 
       Vereinshalle ermöglicht. Während und nach der Saison kann er/sie dort je einen Regalplatz belegen & 
       ein Segel einlagern. 
       Nach jedem Betreten der Einrichtung ist diese wieder ordnungsgemäß zu verschließen!

___
|__| Dem Vereinsmitglied wird die Einlagerung in die Vereinshalle ermöglicht. Außerhalb der Saison 
       kann er/sie dort folgende Wasserfahrzeuge einlagern:

              __                       
             |__| Stellplatz für Seegelboot
              __
             |__| Stellplatz für Ruderboot/Wassertreter
              __                                                              __
             |__| Stellplatz für Paddelboot/Kanu           |__| _________________________

Folgende Verhaltensgrundsätze sind zwingend einzuhalten:

- Jedes Wasserfahrzeug ist gemäß Vorgaben mit �SR�� und Bungalownummer zu kennzeichnen.

- Weitere Sicherungsmaßnahmen sind eigenverantwortlich zu ergreifen, es besteht kein 
  Versicherungsschutz z.B. gegen Einbruch und Diebstahl oder andere Gefahren.

- Das jährliche Entgelt für die Einlagerung richtet sich nach den jeweiligen Beschlüssen.

- Das Entgelt wird einmalig im Jahr mit der Jahresrechnung erhoben und steht in keinem 
  Zusammenhang mit Menge und Häufigkeit der Nutzung.

Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit getroffen und tritt mit Unterzeichnung in Kraft. Sie kann von 
beiden Seiten jeweils zum Jahresende gekündigt werden. Eine anteilige Kostenrückerstattung wird 
ausgeschlossen. Die Schlüssel sind nach einer Kündigung eigenverantwortlich zurückzugeben/zu tauschen.
Der Verein haftet nicht für eine Beschädigung des Wasserfahrzeuges oder der Wassersportgeräte durch Dritte. 
Die Haftung des Vereins wird in allen anderen Fällen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Jedem 
Nutzer wird zudem empfohlen, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen für Schäden, die durch das 
Wasserfahrzeug oder das Wassersportgerät verursacht werden können.

Datum  ________________

Vorstand ____________________________           Vereinsmitglied _________________ Bungalow ______ 

Deutsche SkatbankBank: DE61830654080005305624IBAN:

www.siedlung-rodlera.de

Vereinbarung über Einlagerung von Wasserfahrzeugen


